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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbar-
keit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bau-
vorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-
gungen. 

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, 
insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den 
beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung 
zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte 
Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erstreckt sich auf die Herstellung von Plan-
Hohlblöcken aus Leichtbeton sowie die Verwendung dieser Plan-Hohlblöcke und eines 
Dünnbettmörtels nach dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung für Mauerwerk im 
Dünnbettverfahren (Mauerwerk mit Dünnbettmörtel) nach DIN 1053-1:1996-11 
- Mauerwerk-Teil 1: Berechnung und Ausführung - mit oder ohne Stoßfugenvermörtelung. 

 Die Plan-Hohlblöcke dürfen in den Steinfestigkeitsklassen 2, 4, 6, 8 und 12 in den Roh-
dichteklassen 0,65 bis 1,6 hergestellt werden. 

 Für die Herstellung des Mauerwerks dürfen nur Dünnbettmörtel verwendet werden, die in 
dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung geregelt sind. 

 Für die Herstellung des Mauerwerks darf auch der Dünnbettmörtel "Vario" nach der allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-671 verwendet werden. 
Das Mauerwerk aus den Plan-Hohlblöcken darf mit Ausnahme der Außenschale von 
mehrschaligen Hausschornsteinen nach DIN 18 160-1:2001-12 – Abgasanlagen; Planung 
und Ausführung - nicht für Schornsteinmauerwerk verwendet werden. 

 Die Plan-Hohlblöcke dürfen nicht für bewehrtes Mauerwerk verwendet werden.  
 Das Mauerwerk darf nicht als Mauerwerk nach Eignungsprüfung, sondern nur als 

Rezeptmauerwerk verwendet werden. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Plan-Hohlblöcke 
2.1.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1.1 Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist, 

gelten für die Plan-Hohlblöcke die Bestimmungen der Norm DIN V 18 151:2003-10 
- Hohlblöcke aus Leichtbeton - für Plan-Hohlblöcke. 

 Abweichend dürfen statt gefügedichter Zuschläge nach DIN 4226-1 normale und schwere 
Gesteinskörnungen nach DIN EN 12620:2003-04 - Gesteinskörnungen für Beton - und 
statt Leichtzuschlägen nach DIN 4226-2 leichte Gesteinskörnungen nach 
DIN EN 13055-1:2002-08 - Leichte Gesteinskörnungen; Teil 1: Leichte Gesteinskörnun-
gen für Beton, Mörtel und Einpressmörtel – verwendet werden, wenn die Festlegungen 
der Anwendungsnormen DIN V 20000-103:2004-04 - Anwendung von Bauprodukten in 
Bauwerken; Teil 103: Gesteinskörnungen nach DIN EN 12 620: 2003-04 - bzw. 
DIN V 20000-104:2004-04 - Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken; Teil 104: 
Leichte Gesteinskörnungen nach DIN EN 13 055-1:2002-08 - mit den Regelanforderun-
gen für die Verwendung dieser Gesteinskörnungen in Beton eingehalten sind. 
Gesteinskörnungen mit alkaliempfindlichen Bestandteilen oder möglicherweise alkali-
empfindlichen Bestandteilen dürfen nur verwendet werden, wenn sie in eine Alkali-
empfindlichkeitsklasse gemäß Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 1.2.8 bzw. 1.2.7, eingestuft 
sind. 

2.1.1.2 Die Plan-Hohlblöcke müssen in Form, Loch-/Kammeranordnung und Maßen 
DIN V 18 151:2003-10 entsprechen.  
Abweichend von DIN V 18 151:2003-10, Tabelle 3, gilt die Fußnote a) nicht für Hohlblöcke 
nach den Zeilen 13, 14 und 15 von Tabelle 1 der Norm sondern für Hohlblöcke nach den 
Zeilen 11, 14 und 15 von Tabelle 1 der Norm. 

2.1.1.3 Abweichend von DIN V 18 151:2003-10 dürfen die Plan-Hohlblöcke nur mit Rohdichte-
klassen ≥ 0,65 hergestellt werden. 
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2.1.1.4 Für die Festlegung des Bemessungswertes der Wärmeleitfähigkeit nach Abschnitt 3.3 
sind die Hohlblöcke in Abhängigkeit von der Kammerreihenanzahl bezogen auf die Stein-
breite den Gruppen nach Tabelle 1 zuzuordnen. 
Tabelle 1: Steingruppen für die Zuordnung der λ-Werte 

Steinbreite Anzahl der Kammerreihen 
mm Gruppe 1 Gruppe 2 

150 - 1 
175 2 1 
200 - 2 
240 3 / 4 2 
300 4 / 5 2 / 3 
365 5 / 6 3 / 4 
425 6 5 
490 6 5 

2.1.2 Kennzeichnung 
 Die Plan-Hohlblöcke sind hinsichtlich Rohdichteklasse, Festigkeitsklasse und Herstel-

lerzeichen nach DIN V 18 151:2003-10 zu kennzeichnen.  
 Jede Liefereinheit (z.B. Steinpaket) muss auf der Verpackung oder einem mindestens A4 

großen Beipackzettel und auf dem Lieferschein vom Hersteller mit dem Übereinstim-
mungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Län-
der gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraus-
setzungen nach Abschnitt 2.1.3 erfüllt sind. 

 Außerdem sind der Lieferschein und jede Liefereinheit auf der Verpackung oder dem Bei-
packzettel mit folgenden Angaben zu versehen: 
− Bezeichnung des Zulassungsgegenstandes unter Hinzufügung der Typbezeichnung 

der Planhohlblöcke nach Anlage 1 bzw. Anlage 2 
− Zulassungsnummer: Z-17.1-844 
− Druckfestigkeitsklasse 
− "zulässige Spannungen siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung" 
− Rohdichteklasse  
− Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 
− Stirnflächenausbildung 
− Herstellerzeichen 
− Hersteller und Herstellwerk 

 Für den Lieferschein gelten außerdem die Anforderungen nach DIN V 18 151:2003-10. 
 Bei der Bezeichnung der Plan-Hohlblöcke nach Abschnitt 6.2 von DIN V 18 151:2003-10 

ist statt der Norm die Zulassungsnummer anzugeben. 
 Die jeweilige Stirnflächenausbildung der Plan-Hohlblöcke ist vom Hersteller so zu 

bezeichnen, dass eine zweifelsfreie Bestellung bezüglich der genauen Ausbildung der 
Stirnflächen möglich ist. 

2.1.3 Übereinstimmungsnachweis 
2.1.3.1 Allgemeines 
 Die Bestätigung der Übereinstimmung der Plan-Hohlblöcke mit den Bestimmungen dieser 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Überein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer 
regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 
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 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließ-
lich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts 
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwa-
chungsstelle einzuschalten. 

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von 
ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

2.1.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 

 Die werkseigene Produktionskontrolle soll mindestens die in DIN V 18 151:2003-10, Ab-
schnitt 9.2, aufgeführten Maßnahmen einschließen. 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
− Art der Kontrolle oder Prüfung 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile  
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 

Anforderungen 
− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen 

 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-
überwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich 
zu wiederholen. 

2.1.3.3 Fremdüberwachung 
 In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-

wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich. 
 Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts und sind 

Regelüberwachungsprüfungen nach DIN V 18 151:2003-10, Abschnitt 9.3, der in den 
Abschnitten 2.1.1 und 2.1.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung gestellten 
Anforderungen durchzuführen.  

 Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle.  
 Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

2.2 Dünnbettmörtel 
2.2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.2.1.1 Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist, 

gelten für den Dünnbettmörtel die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1:1996-11, 
Anhang A, für Dünnbettmörtel in Verbindung mit Anlagen 1.33 und 2.5 der Bauregelliste A 
Teil 1 Ausgabe 2003/1. 
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2.2.1.2 Für die Korngrößenverteilung des Trockenmörtels gilt, dass auf einem Sieb mit 1,0 mm 
Maschenweite kein Rückstand bleiben darf. 

2.2.1.3 Für die Prüfung der Korrigierbarkeitszeit gilt DIN 18 555-8, Abschnitte 2.2, 4.2 und 4.3. 
Die Prüfung muss an Leichtbeton-Plansteinen bzw. –plansteinabschnitten erfolgen. 

2.2.2 Kennzeichnung 
 Der Dünnbettmörtel ist als Trockenmörtel mit Verarbeitungsrichtlinien und Lieferschein 

auszuliefern. 
 Die Verpackung des Dünnbettmörtels und der Lieferschein müssen vom Hersteller mit 

dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verord-
nungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn 
die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.2.3 erfüllt sind. 

 Außerdem sind die Verpackung und der Lieferschein mit folgenden Angaben zu versehen: 
− Dünnbettmörtel für Leichtbeton-Plansteine  
− Zulassungsnummer: Z-17.1-844 
− Herstellerzeichen 
− Hersteller und Herstellwerk 
Für die Verpackung und für den Lieferschein gelten außerdem die Anforderungen nach 
DIN 18 557:1997-11 – Werkmörtel; Herstellung, Lieferung und Überwachung -. 

2.2.3 Übereinstimmungsnachweis 
2.2.3.1 Allgemeines 
 Die Bestätigung der Übereinstimmung des Dünnbettmörtels mit den Bestimmungen dieser 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Überein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer 
regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung des Bauprodukts nach 
Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

 Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und die Fremdüberwachung einschließ-
lich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller des Bauprodukts 
eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Überwa-
chungsstelle einzuschalten.  

 Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von 
ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. 

2.2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 
 In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-

zuführen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzuneh-
mende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicher-
stellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen. 

 Für Art, Umfang und Häufigkeit der werkseigenen Produktionskontrolle gilt DIN 18 557: 
1997-11, Abschnitt 5.2. Abweichend hiervon bzw. zusätzlich sind die maximale Korngröße 
und die Kornzusammensetzung, die Korrigierbarkeitszeit, die Rohdichte und die Druck-
festigkeit (bei beiden Lagerungsarten) des Festmörtels mindestens einmal je Produk-
tionswoche zu prüfen. 

 Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 
− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile 
− Art der Kontrolle oder Prüfung 
− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials 

oder der Bestandteile  
− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den 

Anforderungen 
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− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 
 Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die Fremd-

überwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen 
Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen 
vorzulegen. 

 Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden 
ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und 
zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich 
zu wiederholen. 

2.2.3.3 Fremdüberwachung 
 In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdüber-

wachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich.  
 Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung des Bauprodukts und sind 

Regelüberwachungsprüfungen nach DIN 18 557:1997-11, Abschnitt 5.3, durchzuführen.  
 Abweichend von DIN 18 557:1997-11 bzw. zusätzlich sind bei der Regelüberwachung 

Prüfungen wie bei der werkseigenen Produktionskontrolle durchzuführen und sind außer-
dem die Verarbeitbarkeitszeit und die Kennzeichnung des Dünnbettmörtels zu prüfen. 
Bei der Erstprüfung ist zusätzlich die Haftscherfestigkeit zu prüfen. 

 Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils der anerkannten Stelle. 
 Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf Jahre 

aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Überwachungsstelle dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde auf 
Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

3.1 Berechnung 
3.1.1 Für die Berechnung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1: 

1996-11 für Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung, soweit in dieser allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist.  

 Das Mauerwerk ist auch dann als Mauerwerk ohne Stoßfugenvermörtelung in Rechnung 
zu stellen, wenn die Stoßfugen vermörtelt sind. 

3.1.2 Die Rechenwerte der Eigenlast für das Mauerwerk aus den Plan-Hohlblöcken sind 
DIN 1055-1:2002-06 – Einwirkungen auf Tragwerke; Teil 1: Wichten und Flächenlasten 
von Baustoffen, Bauteilen und Lagerstoffen -, Abschnitt 5.2, zu entnehmen.  

3.1.3 Die Grundwerte σ0 der zulässigen Druckspannungen für das Mauerwerk sind in Abhängig-
keit von dem verwendeten Steintyp gemäß Anlage 1 bzw. Anlage 2 Tabelle 2 zu entneh-
men. 

 Tabelle 2: Grundwerte σ0 der zulässigen Druckspannungen 
 

Steinfestigkeitsklasse 
Grundwert σ0 der zulässigen Druckspannung 

MN/m2 
 Hohlblöcke Typ I nach  

Anlage 1 
Hohlblöcke Typ II nach  

Anlage 2 
2 0,5 0,4 
4 0,8 0,7 
6 1,0 0,9 
8 1,2 1,1 

12 1,4 1,3 
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3.2 Witterungsschutz 
 Außenwände sind stets mit einem Witterungsschutz zu versehen. Die Schutzmaßnahmen 

gegen Feuchtebeanspruchung (z.B. Witterungsschutz bei Außenwänden mit Putz gemäß 
DIN 18 550-2:1985-01 - Putz; Putze aus Mörteln mit mineralischen Bindemitteln; Ausfüh-
rung -) sind so zu wählen, dass eine dauerhafte Überbrückung der Stoßfugenbereiche 
gegeben ist. 

3.3 Wärmeschutz 
Für den rechnerischen Nachweis des Wärmeschutzes für das Mauerwerk aus den Plan-
hohlblöcken sind in Abhängigkeit von der Steingruppe nach Tabelle 1 die Bemessungs-
werte der Wärmeleitfähigkeit λ nach Tabelle 3 zugrunde zu legen. 
Tabelle 3: Bemessungswerte der Wärmeleitfähigkeit λ 

Rohdichteklasse 
der Planhohlblöcke 

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ 
W/(m⋅K) 

 Gruppe 1 Gruppe 2 

0,65 0,27 0,30 
0,70 0,29 0,32 
0,8 0,35 0,41 
0,9 0,39 0,46 
1,0 0,45 0,52 
1,2 0,53 0,60 
1,4 0,65 0,72 
1,6 0,81 0,88 

3.4 Schallschutz 
 Sofern Anforderungen an den Schallschutz gestellt werden, ist DIN 4109:1989-11 

- Schallschutz im Hochbau; Anforderungen und Nachweise - maßgebend. 

3.5 Brandschutz 
3.5.1 Grundlagen zur brandschutztechnischen Bemessung der Wände 
 Soweit in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes bestimmt ist, 

gelten für die brandschutztechnische Bemessung die Bestimmungen der Norm 
DIN 4102-4:1994-03 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Zusammenstellung 
und Anwendung klassifizierter Baustoffe, Bauteile und Sonderbauteile -, Abschnitte 4.1 
und 4.5.  

 Der Dünnbettmörtel nach Abschnitt 2.2 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 
ist gemäß DIN 4102-4, Abschnitt 2.1, ein nichtbrennbarer Baustoff (Baustoffklasse A1 
nach DIN 4102-1:1998-05 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe; 
Begriffe, Anforderungen und Prüfungen -). 

3.5.2 Einstufung der Wände in Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102-2 
Tragende raumabschließende Wände mit einer Wanddicke ≥ 175 mm und tragende nicht-
raumabschließende Wände mit einer Wanddicke ≥ 200 mm,  
tragende Pfeiler und tragende nichtraumabschließende Wandabschnitte  
– mit einer Wanddicke ≥ 200 mm und einer Mindestbreite 495 mm oder  
– mit einer Wanddicke ≥ 240 mm und einer Mindestbreite 395 mm oder 
– mit einer Wanddicke ≥ 300 mm und einer Mindestbreite 300 mm  
erfüllen die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 30 - Benennung F 30-A - nach 
DIN 4102:1977-09 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Bauteile, Begriffe, 
Anforderungen und Prüfungen -, wenn diese zusätzlich beidseitig bzw. allseitig mit einem 



Seite 9 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-17.1-844 vom 10. Januar 2005 
 

90482.03 

Putz mit den besonderen Anforderungen nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10, versehen 
sind. 
Tragende raumabschließende Wände mit einer Wanddicke ≥ 240 mm und tragende nicht-
raumabschließende Wände mit einer Wanddicke ≥ 300 mm und tragende Pfeiler und 
tragende nichtraumabschließende Wandabschnitte mit einer Wanddicke ≥ 300 mm und 
einer Mindestbreite 495 mm erfüllen die Anforderungen der Feuerwiderstandsklasse F 90 
- Benennung F 90-A - nach DIN 4102-2, wenn diese zusätzlich beidseitig bzw. allseitig mit 
einem Putz mit den besonderen Anforderungen nach DIN 4102-4, Abschnitt 4.5.2.10, ver-
sehen sind. 

3.5.3 Einstufung der Wände als Brandwände nach DIN 4102-3 
Die Verwendung von Mauerwerkswänden aus den Plan-Hohlblöcken nach dieser allge-
meinen bauaufsichtlichen Zulassung als Brandwände nach DIN 4102-3:1977-09 
- Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Brandwände und nichttragende Außen-
wände, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen - ist nicht zulässig. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

4.1 Für die Ausführung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen der Norm DIN 1053-1: 
1996-11, sofern in dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nichts anderes 
bestimmt ist. 

4.2 Das Mauerwerk ist als Einstein-Mauerwerk im Dünnbettverfahren mit oder ohne Stoß-
fugenvermörtelung auszuführen; bei Nut-Federausbildung der Stirnflächen jedoch stets 
ohne Stoßfugenvermörtelung. 

 Für das Mauerwerk darf nur ein Dünnbettmörtel nach dieser allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung verwendet werden. Die Verarbeitungsrichtlinien für den Dünnbettmörtel 
sind zu beachten. Der Dünnbettmörtel ist auf die Lagerflächen der vom Staub gereinigten 
Planhohlblöcke vollflächig aufzutragen und gleichmäßig so zu verteilen, dass eine Fugen-
dicke von mindestens 1 mm und höchstens 3 mm entsteht. 

 Plan-Hohlblöcke ohne Stoßfugenvermörtelung sind dicht aneinander ("knirsch") gemäß 
DIN 1053-1:1996-11, Abschnitt 9.2.2, zu stoßen, anzudrücken und lot- und fluchtgerecht 
in ihre endgültige Lage zu bringen. 

 
 
Dr.-Ing. Hirsch Beglaubigt 


